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2.
Hat der Besit.z und Gebrauch eines C Gradus ad Parnassum'

noch eioeu Werth, seitdem die liebung des lateinischen Verse
machens für C eine abgethane Pedanterie' gilt?

Antwort: 0 ja, für solche Herausgeber lateinischer Dichter,
welche Verse constituiren wie z. B. in C Publilii Syri sententiae'
die folgenden:

348: Mage valet, qui nescit quod calamitas valet:
618: Sodus fit culpae, quisquis nocentem levat:

Versgestaltungen, die in den Prolegomena der jüngsten A.usgabe
8'. 54. 55 ausdrücklich empfohlen werden 1.

F. f.

Erklärnng.
Gegenüber der Bemerkung in Band XXIV. S. 62 L: •Der Mimo·

graph Catullus tritt ... in den Litteraturgeschichten, sO weit sie seiner
ausführlicher gedenken, als Q. Llltatius oder Luctatius Catullus auf'
sei dem Unterzeichneten für seinen Thei! die Reclamatiol1 gestattet,
dass zwar allerdings auch er auf den ersten Seiten seiner römischen
Litteraturgeschichte (S, 8), wo er den Betreffenden beiläufig erwähnt,
det· Tradition seinen Tribut dargebracht, aber auch alsbald, schon auf
dem Umschlag der zweiten LieferUllg, dieses berichtigt hat, und dass an
der einzigen Stelle, wo er dieses Catul1us ausführlicher gedenkt, näm
lich 269, 1 (8.558), jene falschen Namen ihm nicht mehr beigelegt werdel1.
Gelegentlich darf ieh wohl auch in Bezug auf oben (XXV) S. 110 die
Bemerkung machen, dass in der Stelle des Rhetors Beneca der Name
des Moschus von mir längst erkannt und hergestellt worden ist, zuerst
im Artikel Asmins Pollio der lleuen Bearbeitung von Pall1y's Real-Ency'
elopädie I, 2. S. 1862 Mitte (' wo das corrupte noscum Apollodoreum
ohne Zweifel in lYIoschum zn berichtigen ist'), sodann stillschweigend
in meiner römischen Litteraturgeschichte 252, 12 (S. 621).

Tübingen. W. Teuffel.

quitter Standpunkt, über den wir durch S tr u v e seit bereits vierzig
Jahren hinans waren, und der vollends durch die in Opusc, phil. I p. 289 ff.
von mir gegebene Beweisführung, die ich nirgends widerlegt gesehen
habe und auch nicht für widerlegbar halte, wohl für ich beseitigt
gelten darf. - Hat Westphal von der dortigen E keine Kennt-
niss genommen, .so ist es desto erfreulicher, dass er (a. a. O. p. 5'i! f.)
in der Definition des accentuirenden Trimetel' der Byzantiner mit der
ebend. p. 295:1r. von mir begriindeten A.uffassung dieses Verses als eines
eh oliam bischen (Skazon) auf das Vollständigste übereinstimmt. F. R.]

1 [Mit gleicher Genehmigung fügt die Red. hinzu, dass dem betr.
Editor vielleicht insofern Unrecht geschiellt, als er möglicher .Weise nieht
so: ']l.lage valet qui nescit qu6d calamitas valet' gemessen, sondern
vielmehr so scandirt hat:

Mage valet qUl neselt quod clilamitas valet.
Alsdann wäre freilich auf den 'Gradns ad Parnassum' nur für den
zweiten Yers zu verweisen, desto ernsthafter aber für den ersten auf
Bentley'sches Rhythmusgefühl d, h. auf das unweigerlich massgebende
Accentuationsgesetz, F. R.]

Druck vun Carl Geurgl i. Bu•••

(10, }fllrz 1870.)




